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P R A X I S

Frau Prof. Beck, wann ist Ihrer Mei
nung nach eine Vollnarkose bei einer 
Zahnbehandlung wirklich gerechtfer
tigt?
Es gibt operationsseitige und patien-
tenseitige Indikationen für eine Voll-
narkose. 
Operationsseitig ist diese gegeben, 
wenn durch die geplante Behandlung 
eine allgemeine Aspirationsgefahr be-
steht oder eine Atemwegssicherung 
sowie eine lokale Schmerzausschal- 
tung nicht möglich ist und eine 
Lo kalanästhesie oder Sedierung keine 

optimalen Arbeitsbedingungen für den 
Arzt bietet. Zudem ist oft eine not-
wendige extrem lange Operations -
dauer in örtlicher Betäubung nicht 
zumutbar. Patientenseitig können 
schwierige Atemwegspatienten, Aller-
giker oder Patienten mit vielen rele-
vanten Begleiterkrankungen eine Voll-
narkose indizieren.

Eine Vollnarkose ist, auch wenn sie 
mancherorts als Dämmerschlaf be
zeichnet wird, eine Komplettausschal
tung des Bewusstseins. Welche Risi
ken bestehen und welche Nebenwir
kungen können auftreten?
Dämmerschlaf bedeutet im anästhesio-
logischen Sprachgebrauch Sedierung. 
Sedierung beschreibt einen durch ein 
Sedativum (Beruhigungsmittel) hervor-
gerufenen Zustand mit dämpfender 
Wirkung auf das Zentralnervensystem. 
Wird dies mit einem Schmerzmittel 
kombiniert, spricht man von Analgo-
sedierung. Die Medikamentenwahl und 
deren Dosierung richten sich nach 
eventuell bestehenden Vorerkrankun-
gen der Patienten sowie der zu erwar-

tenden Schmerzintensität. Um eine 
sichere Analgosedierung durchführen 
zu können, sind Kompetenzen seitens 
des Behandlers vorauszusetzen, die 
unter anderem eine Sicherung der 
Atemwege mit einbezieht. Denn kommt 
es beispielsweise zu Überdosierungen, 
kann der Patient in ein tieferes Sedie-
rungsstadium fl ießend und ohne Vor-
warnung abrutschen. Dies bedeutet 
dann Atemstillstand und Ausschaltung 
der Refl exe und kann nur durch eine 
Vollnarkose mit Intubation richtig ver-
antwortet werden.
 
Thema Angstpatienten: Sollte eine 
Vollnarkose zur Überwindung von 
Zahnarztangst hinzugezogen werden? 
Zahnbehandlungsangst ist häufi g, und 
im Gegensatz zur Phobie hat die 
„Angst vor dem Zahnarzt“ keinen 
eigenen Krankheitswert. Es besteht, 
insbesondere bei einer Vielzahl an  -
derer effektiver Therapiemaßnahmen, 
keinerlei Indikation zur unkritisch ver-
ordneten Vollnarkose. Anders ist es bei 
Patienten, die an Zahnbehandlungs-
phobie leiden. Für diese Patienten ist 

Vollnarkose beim Zahnarzt: 
Keine Komfortgründe erlaubt
INTERVIEW  Die sich in den letzten Jahren häufenden Meldungen zu Patienten in Zahnarztpraxen, die nach einer zahnärzt -
lichen Behandlung unter Vollnarkose nicht wieder aufgewacht sind, geben dem Thema eine traurige Aktualität und rücken 
es in ein größeres öffentliches Blickfeld. Fragen nach der Berechtigung einer Vollnarkose im zahnärztlichen Kontext und 
mög licher Risiken müssen genau abgewogen werden. Zudem ist zu klären, ob eine Vollnarkose wirklich der richtige Lösungs-
ansatz für Angstpatienten ist. Unsere Redaktion sprach hierzu mit Prof. Dr. Grietje Beck, Direktorin der Klinik für Anäs-
thesie, Rettungsmedizin und Schmerztherapie der HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken Wiesbaden und Mitvorsitzende des 
Interdisziplinären Arbeitskreises Zahnärztliche Anästhesie ( IAZA).
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„Im Gegensatz zur Phobie hat 

die ‚Angst vor dem Zahnarzt‘ 

keinen eigenen Krankheitswert. 

Es besteht, insbesondere bei 

einer Vielzahl anderer effektiver 

Therapiemaßnahmen, keinerlei 

Indikation zur unkritisch verord-

neten Vollnarkose.“
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oft eine anästhesiolo gische Hilfestel- 
lung mit Vollnarkose für die zahnärzt-
liche Therapie von großer Bedeutung, 
da sonst über ein Vermeidungsverhal -
ten schwere zahnmedizi nische Er-
krankungen mit möglicher Verschlim-
merung der psychischen Störung zu  
erwarten sind. Somit ver gü ten die  
Kassen Narkoseleistungen bei zahn-
ärztlichen Behandlungen für Pa tienten 
mit Zahnbehandlungsangst auch nur 
dann, wenn eine fachärztliche Bestäti-
gung einer psychischen oder psychia-
trischen Erkrankung vorliegt. Die oft aus 
Komfortgründen banalisierte Behand-
lung beim Zahnarzt in Vollnarkose ist 
auch aus Sicht des IAZA sehr kritisch  
zu beurteilen. Eine Vollnarkose ist nicht 
geeignet, Ängste bei der Zahnbehand-
lung abzubauen, und birgt zusätzlich  
das Risiko ernst hafter Komplikationen.

Welche Vorkehrungen müssen für eine 
Vollnarkose im zahnärztlichen Be
handlungskontext getroffen werden? 
Welche Aufklärungen dem Patien  
ten gegenüber und welche Rückversi
cherungen aufseiten der Praxis sind 
wichtig und erforderlich? 
Die Verantwortlichkeiten zwischen 
Zahnarzt und Anästhesist sind ent-
sprechend der Vereinbarung zwischen 
den Fachgesellschaften DGZMK (Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-, Mund-  
und Kieferheilkunde) und DGAI (Deut-
sche Gesellschaft für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin) klar zu regeln. Die 
Räumlichkeiten müssen so beschaf fen 
sein, dass auch bei feststehendem 
Zahnarztstuhl ein uneingeschränkter 
Zugang zum Patienten möglich ist. Die 
apparativen Anforderungen sind ent-
sprechend den publizierten Mindest-
anforderungen für Erwachsene und  
Kinder zu Verfügung zu stellen. Spe-
zielle Anforderungen bestehen bei der 
zahnärztlichen Anästhesie an die La-
gerung im horizontal, Kopf tief oder 
halbsitzend eingestellten Zahnarztstuhl.

Die Lachgassedierung etabliert sich 
zunehmend auch in deutschen Zahn
arztpraxen als besonders sanfte und 
risikofreie Form der Betäubung. Angst
patienten wie auch Kinder werden  
damit gezielt in einen entspannten  
Zustand versetzt, der wiederum Prak
tikern und Patienten eine sichere und 
stressfreie Behandlung ermöglicht.  
Inwieweit schätzen Sie das Potenzial 
dieser Sedierungsform ein? Könnte  
die Lachgassedierung, wenn flächen
deckend eingesetzt – wie dies schon 

seit Langem in den USA der Fall ist –  
die (Voll)Narkose eventuell ersetzen?
Der Einsatz von Lachgas, auch von 
Nicht-Anästhesisten, ist nur für die  
minimale Sedierung bei zahnärztlichen 
Prozeduren, besonders für die An-
xiolyse, geeignet. Schmerzhafte Pro-
zeduren erfordern aufgrund der sehr  
minimalen Analgesie von Lachgas die 
zusätzliche Gabe potenter Analgetika 
oder einer Lokalanästhesie. Es sind, 
neben den Indikationen, auch eine 
Reihe von Kontraindikationen sowie  
organisatorische und personelle An-
forderungen zu beachten. Lachgas ist 
ein Medikament und hat neben sei - 
ner sedierenden Wirkung aber auch  
Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbre-
chen oder verstärktes Schwitzen.  
Lachgas allein kann demnach in kei-
nem Fall eine Narkose, wenn sie  
indi ziert ist, ersetzen.

Worauf richtet sich Ihre Arbeit als In
terdisziplinärer Arbeitskreis Zahnärzt
liche Anästhesie? Und worin genau  
besteht hierbei die Kooperation zwi
schen der DGZMK und der DGAI?
Die Arbeit des IAZA ist es, die zahn-
ärztliche Anästhesie in Wissenschaft 
und Praxis zu fördern. Dies bedeutet, 
für beide Fachgesellschaften zu die-
sem Thema praxisrelevante und aktu -
elle Fragestellungen zu thematisieren 
und zu beantworten, Projekte zu initi -
ieren und zu begleiten sowie Fortbil-
dungen und Kongresse anzubieten. Im 
Focus steht somit unter anderem die 
Förderung der Kooperation von Zahn-
ärzten und Anästhesisten, die notfall-
medizinische Ausbildung von Zahnärz-
ten und dem gesamten Praxisteam,  
die Evaluierung von Schmerzausschal- 
tung mit Sedierung oder Narkose im  
Rah men zahnärztlicher Behandlungen  
und das Behandlungsmanagement bei  
Ri sikopatienten. Beide Seiten arbeiten  
dahingehend an Leitlinien, Empfeh-
lungen und wissenschaftlichen sowie 
populärwissenschaftlichen Publikatio-
nen zusammen. 
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